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In der aktuellen Diskussion um eine
Modernisierung der juristischen
Ausbildung hat das Experiment „ein-
phasige Ausbildung“ keinen Stellen-
wert. Getreu dem Motto „Die Geister,
die wir riefen, sind wir endlich los!“
wird eine kritische Aufarbeitung der
Studienreformmodelle unterlassen,
die wertvollen Erfahrungen werden
allenfalls selektiv nutzbar gemacht.
Das Wort haben jetzt die Modernisie-
rungsstrategen und Markiforscher,
Justizbürokraten und Ausbildungs-
pragmatiker, zweiphasige Einheits-
juristen und ehemalige Einphasen-
gegner. Als wären alte Gräben zuge-
schüttet von neuen Problemen — eu-
ropäischer Binnenmarkt, ‚Juristen-
flut, etc. — wird ausgeblendet, daß
Form und Inhalt derjuristischen Aus-
bildung rechts- und gesellschafts-
politische Fragen sind. Das war nicht
immer so.

Die Debatte um die Ausbildungsre-
form in den späten 60er und 70er
Jahren wurde zum Teil leidenschaft-
lich, jedenfalls politisch geführt: wur-
de dies von der einen Seite als ‚ideo-
logisch motivierter Umsturzversuch'‘
zu diffamieren versucht — letztlich er-
folgreich !?—- machten die Verfechter
der Einphasenmodelle (jedenfalls
umso weiter man nach Norden kam)
eine grundsätzliche Veränderung
der juristischen Ausbildung zum not-
wendigen Bestandteil einer umfas-
senden Hochschul- und Justizre-
form. Davon sind wir heute allerdings
noch weiter entfernt, als man es zu
Beginn der Experimentierphase 1971
schon war: Wie so manch anderes
Reformvorhaben der sozialliberalen
Aufbruch-Ara (z.B. Strafvollzug,
8218...) blieben Hochschul- und Ju-
stizreform im Ansatz stecken — so-
weit sie überhaupt auf den Weg ge-
bracht werden konnten — oder wur-
den beizeiten zurückgeschraubt
(nicht erst nach der Wende).

Mit der Reform der juristischen
Ausbildung hat es dabei etwas be-
sonderes auf sich. Man wagte sich
erst gar nicht an eine unumstritten
notwendige Gesamtreform, sondern
ließ lediglich vereinzelte mittelfristige

Experimente zu, um unterschiedli-
che Modelle zu erproben. Waren die
sozialliberalen Reformstrategen tat-
sächlich so naiv zu glauben, sie hät-
ten nach Ende der Experimentier-
phase noch die politischen Mehrhei-
ten, um die Modellfrage in ihrem Sin-
ne zu entscheiden? Offenbar fehlte
den Verantwortlichen schon damals
der Rückhalt, eine wirkliche Verän-
derung der Jura-Ausbildung herbei-
zuführen — daß die Meinungen aus-
einandergingen, wird schon an der
auseinanderklaffenden ‚Radikalität'
unterschiedlicher SPD-Reformmo-
delle deutlich (z.B. im Vergleich Bre-
men vs. Bielefeld). Eine rechtspoliti-
sche Aufarbeitung der Experimen-
tierphase steht noch immer aus...'

Ausgangspunkt der verschiede-
nen Einphasenmodelle waren si-
cherlich die richtigen Fragen an eine
Ausbildungsreform — auch aus heu-
tiger Sicht, vielleicht mit anderen Ak-
zenten. Die Antworten, die auf diese
Fragen angeboten wurden — Theo-
rie-Praxis-Integration, Einbeziehung
der Sozialwissenschaften, Neu-
orientierung der Didaktik, Verkür-
zung — und die Versuche ihrer Um-

setzung in die Ausbildungspraxis
dürfen daher in der aktuellen Diskus-
sion nicht außer acht gelassen wer-
den. Es wäre ein historischer Fehler
und müßte zwangsläufig zum Schei-
tern zukünftiger Reform-Versuche
führen — soweit Reformen überhaupt
versucht werden (sollen): die aktuel-
le Diskussion deutet eher auf Moder-
nisierungskosmetik hin —, die Erfah-
rungen aus den Einphasen-Model-
len „links“ liegen zu lassen.

Nachfolgend werden wir versu-
chen, Entstehung, Verlauf und Ende
der Experimentierphase ‚Einpha-
senausbildung‘ darzustellen, um sie
anschließend einer ebenso kriti-
schen wie solidarischen Kritik zu un-
terziehen -immermiteinem Blick auf
die juristische Ausbildung der Zu-
kunft.

Wie alles anfing...

Die parlamentarische Geschichte
der Einphasenausbildung ist schnell
berichtet. Mit Antritt der SPD/FDP-
Koalitionsregierung Brandt/Scheei
Ende 1969 wurde auch die Reform
der juristischen Ausbildung offiziell
zum Gegenstand der Rechtspolitik
der 70er Jahre?. Im Auftrag des Bun-
desjustizministers prüfte eine Ar-
beitsgruppe die Änderung des $5
DRiG, um den Ländern die Erpro-
bung von „Modellen einer zeitge-
rechten Juristenausbildung“ zu er-
möglichen. Die parlamentarische
Initiative kam jedoch von der CDU/
CSU-Fraktion und sah ebenso wie
der spätere Reglerungsentwurf‘ im
wesentlichen die dann Gesetz ge-
wordene Experimentierklausel vor.
Schriftliche und mündliche Exper-
tenanhörungen folgten rasch und
nach kurzen Beratungen und ohne
großen Streit wurde vom Bundestag
die Änderung des DRIiG beschlos-
sen°, Mit dieser parlamentarischen
Geschichte ist freilich der Entste-
hungsprozeß der Experimentierpha-
se in der juristischen Ausbildung der
70er Jahre völlig unzureichend be-
schrieben: die wesentlichen Reform-
Anstöße kamen von außerhalb.



1/90

Die Nachkriegs-Debatte um eine
Reform der juristischen Ausbildung
begann spätestens 1960 mit der
Denkschrift des „Arbeitskreises für
Fragen der Juristenausbildung“®, der
selbst jedoch keine grundsätzlichen
Anderungsvorschläge erbrachte.
Dies gilt ebenso für die Tübinger Be-
schlüsse des Fakultätentages 1961
und andere Vorschläge in den Folge-
jahren’, die durchweg an den Grund-
pfeilern der ‚guten alten deutschen
Juristenausbildung‘ festhielten: Ein-
heitsjurist, Zweistufigkeit, Befähi-
gung zum Richteramt, Einheitlichkeit.
Die Diskussionen der frühen 60er
Jahre orientierten sich durchweg an
Effiziensgesichtspunkten, geprägt
von der rasanten wirtschaftlichen
Entwicklung im Nachkriegs-
deutschland in einem sich bildenden
Europa®.

Erst in der zweiten Hälfte der 60er
Jahre nahmen die Debatten teilweise
gesellschaftspolitische Züge an und
zugleich an Härte zu. Unter dem
Pseudonym Xaver Berra wurde 1966
die „Streitschrift zur Entideologisie-
rung der Justiz“ unter dem Titel „Im
Paragraphenturm“ veröffentlicht.
Dort hieß es u.a.: „Auch die Richter-
ausbildung, dieser lächerlichste Ver-
such einer Berufsvorbereitung und
Persönlichkeitsbildung, wird sich än-
dern müssen. Das Studium sollte...
mehr wirtschaftliche, soziologische
sowie allgemeinbildende Fächer —
auch als Prüfungsthemen — umfas-
sen.“

An den Hochschulen begann es zu
rumoren. Unter den Talaren wurde
„der Muff von tausend Jahren“ ruch-
bar, gerade in den Rechtswissen-

schaften, die wie kaum eine andere
Disziplin die Kontinuitäten aus dem
Kampf gegen die Weimarer Republik
und in der Unterstützung des deut-
schen Faschismus pflegte - so die
zutreffende Analyse der 68er. Daß
diese unheilvolle Tradition furchtba-
rer Juristen auch in der juristischen
Ausbildung fortwirkte, war nahelie-
gend und mußte früher oder später
studentischen Protest hervorbrin-
gen.

Den juristischen Fakultätentag —
immerhin die Versammlung aller De-
kane der juristischen Fachbereiche
und ein denkbares Gremium für die
Diskussion auch grundlegender Ver-
änderungen in der Hochschulausbil-
dung —ließ ali dies kalt. Nachdem die
‚Münchener Beschlüsse‘ der vom Fa-
kultätentag eingesetzten Studienre-
form-Kommission, die wenigstens
Problembewußtsein erkennen ließ,
auf erhebliche Kritik insbesondere
aus den Fakultäten gestoßen wa-
ren’, verteidigten die versammelten
Honoratioren auf dem Fakultätentag
in Mainz 1969 letztlich nur noch den
status quo".

Dagegen befaßte sich der ‚verband
deutscher studentenschaften‘ (vds)
— damals noch die (!) Vereinigung lin-
ker und fortschrittlicher Studentlin-
nen — gründlich mit der Ausbildungs-
situation: die 33. ordentliche Fach-
verbandstagung der juristischen
Fachschaften verabschiedete 1968
in Berlin eine „Grundsatzresolution
zur Reform des juristischen Stu-
diums“'?, Ausgehend von einer Ana-
Iyse der Krise des juristischen Stu-
diums als der „Krise der Rechtswis-

n

Studentenprotest 1967

senschaft, die in der Demokratie
noch vordemokratisch denkt“, hieß
Studienreform für die dort versam-
melten Jura-StudentInnen „Aufklä-
rung über die Konsequenzen der De-
mokratie für die Rechtswissenschaft
und für dasjuristische Studium“ Man
beschränkte sich dabei jedoch weit-
gehend auf eine Kritik dergegenwär-
tigen Ausbildung und der bisherigen
Reformdebatte sowie einer Be-
schreibung der Aufgaben und des
Selbstverständnisses „der Jurispru-
denz in der verwissenschaftlichten,
demokratisch-rechtsstaatlichen Ge-
sellschaft" Gegenmodelle wurden
bewußt nicht formuliert'?. Die Reform
des juristischen Studiums sollte be-
reits im Ansatz verbunden werden
mit einer „Reform der Hochschule, in
der die institutionellen Vorausset-
zungen für einen problemoffenen,
von Autoritätsansprüchen freien
Lernbetrieb zu schaffen wären“ Als
Problemfelder wurden aufgezeigt die
Stoffbeschränkung bei Erhaltung
der Offenheit des Lernprozesses, die
Notwendigkeit einer Spezialisierung
bei Aufgabe des‚Einheitsjuristen‘die
Konzeption der akademischen und
der praktischen Ausbildung als eine
Einheit, grundsätzliche Umgestal-
tung des Prüfungswesens unter Ein-
beziehung studienbegleitender Lei-
stungskontrollen, Herstellung eines
Gleichgewichtes zwischen Informa-
tion und Kritik, Umgestaltung des

Anmerkungen
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Lehrbetriebes und didaktische Neu-
orientierung — eingefordert wurde ei-
ne Demokratisierung des Lehrbe-
triebes und eine Stärkung studenti-
scher Selbsthilfe, um „Freiheitsräu-
me zur Verwirklichung einer emanzi-

pativen Studienreform“ zu erkämp-
fen'%.

Nur vor dem Hintergrund dieser
studentischen Aktivitäten und den
Aktionen und Veröffentlichungen der
damals vergleichsweise radikal an-
mutenden ReferendarInnen”® sind
die Verdienste anderer Reformbe-
strebungen zu würdigen, deren Na-
men die Geschichte der beinahe-
Ausbildungsreform okkupiert haben.

Auf der ersten Tagung der evange-
lischen Akademie in Loccum zum
Thema „Krise der juristischen Ausbil-
dung“ bildete sich ein Arbeitskreis,
dem zunächst Rudolf Wassermann,
Rudolf Wiethölter, Thilo Ramm, Hans-
Peter Bull und Herbert Jäger ange-
hörten”, Namen, die fortan einen
wichtigen Ausschnitt der Debatte um
eine Reform der juristischen Ausbil-
dung beherrschten. Ausgangsthese
des ‚Loccumer Arbeitskreises‘ war,
daß angesichts der „schweren Män-
gel der derzeitigen Ausbildung“die
bis heute leider kaum etwas an Aktu-
alität verloren haben —derentiefgrei-

fende Reform erforderlich sei. Ziel
müsse es sein, „in kürzerer Zeit als
bisher einen Juristen heranzubilden,
der entschlußbereit ist, selbständig
denkt und das Recht in seiner ge-
schichtlichen, philosophischen, poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozial-
en Bedingtheit begreift“. Diese
Grundsatzüberlegungen wurden

später auf einer weiteren Tagung in
Loccum beraten’ und wenig später
unter dem anspruchsvollen Titel
„Neue Juristenausbildung“ heraus-
gegeben‘°,. In einem Memorandum
wurde die einphasige Ausbildung in
Form eines Drei-Stufen-Modells vor-

geschlagen als „ernstzunehmender
Versuch, aus den Prinzipien freiheit-
lich-demokratischer und sozialer
Rechtsstaatlichkeit Konsequenzen
für die Ziele der juristischen Ausbil-
dung zu ziehen“ und die „häufigen
Klagen über eine Anfälligkeit der Ju-
risten gegenüber autoritären Ten-
denzen“ in verbindliche Reformfor-
derungen umzusetzen?', Auf der
Grundlage eines Neuverständnisses
der Didaktik als „umfassender Reor-
ganisation der Lehrverfahren und
Lehrinhalte‘“, in der „Lehrorganisa-
tion, gesellschaftliche Interessen,die
Bedürfnisse der Lernenden und der
Lehrgegenstand theoretisch und
praktisch miteinander vermittelt wer-
den“, war zentraler Gedanke des Ar-
beitskreises „die Forderung nach ei-
nerIntegration vontheoretischerund
praktischer Ausbildung. In organisa-
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torischer Hinsicht bedeutet dies ins-
besondere die Zusammenfassung
von Universitätsausbildung und Vor-
bereitungsdienst, in inhaltlicher Hin-
sicht die wissenschafts-theoretisch
fundierte Neustrukturierung des
Lehrstoffes, einschließlich der Ein-
beziehung der Sozialwissenschaf-
ten in das juristische Studium“??.

Damit waren bereits alle Schlag-
worte der Reformdebatte Ende der
60er Jahre genannt:
® Neuorientierung der Didaktik
@ Integration von Theorie und Praxis
® Einbeziehung der Sozialwissen-
schaften
@ Verkürzung der
dauer.

Insofern herrschte bereits 1970 auf
dem 48. Deutschen Juristentag in
Mainz weitgehend Einmütigkeit:
Trotz zum Teil miserabler Gutachten
und Referate, zudem durchweg von
etablierten Juristen, beherrschten
die Referendare die spannenden De-
batten im Plenum des Juristenta-
ges??. Die Abstimmungen ergaben
eine deutliche Mehrheit für die Ein-
phasenausbildung, jedenfalls für ei-
ne entsprechende Experimentier-
klausel, die zu diesem Zeitpunkt
auch sonst kaum mehr bestritten
war, ob in SPD- oder CDU-Kreisen?®.

Ausbildungs-

Mut zum
Experimentieren?

Die Experimentierklausel in $5b
DRiG, die für die Dauervon 10 Jahren
nicht mehr als die formalrechtliche
Erlaubnis zur Durchführung von ein-
phasigen Ausbildungsmodellen dar-
stellte, blieb schließlich die magere
Errungenschaft all der Auseinander-
setzungen und Debatten. Der Bun-
desgesetzgeber hatte den ‚Mut zum
Experimentieren‘ an die Bundeslän-
der und Universitäten delegiert —
jetzt lag es an ihnen, Konzepte für
konkrete Ausbildungsmodelle zu
entwickeln und in die Tat umzuset-
zen.

In vier Bundesländern wurde von
der $5b-Ermächtigung gar kein Ge-
brauch gemacht. Während in Berlin
und im Saarland überhaupt keine lni-
tiativen in dieser Richtung ergriffen
wurden, kam es in Schleswig-Hol-
stein und Hessen nicht zur Umset-
zung bereits erarbeiteter Konzepte.
Während das schleswig-holsteini-
sche Modell daran scheiterte, daß
die Landesregierung den finanziel-
len Mehrbedarf nicht tragen wollte®5,
ist die Entwicklung in Hessen diffe-
renzierter zu beurteilen.

‚Das Justizministerium setzte 1970
eine Kommission zur Erarbeitung ei-
nes Ausbildungsmodells ein. Die uni-
versitären Vertreter und die Vertreter
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des Nachwuchses kamen aus-
schließlich vom Frankfurter Fachbe-
reich Rechtswissenschaft, an dem
sich inzwischen eine ‚linke‘ Mehr-
heit?° gebildet hatte; eine Konstella-
tion, die an kaum einem anderen juri-
stischen Fachbereich herrschte. Für
diese Mehrheit stand im Vorder-
grund eine Ausbildung zu gewährlei-
sten, die den Juristen eherals Sozial-
gestalter auf sozialwissenschaftli-
cher Grundlage denn als schlichten
Vollzieher des Rechts verstand. Der

mission — im übrigen eher mit kon-
servativen Praktikern besetzt — war
unübersehbar, denn Ziel der Ausbil-
dung nach dem sog. „Wiesbadener
Modell“ sollte der kritische, aufge-
klärt-handelndeJurist sein, der seine
Funktion und die des Rechts reflek-
tiert?”. Aufgabe des Juristen wäre, die
freie Entfaltung der Persönlichkeit
des Einzelnen zu gewährleisten und
zu fördern. Dazu müßte er
® den Abbau von nicht sachbeding-
ten Herrschaftsstrukturen und den
Aufbau von Beteiligungschancen in
allen gesellschaftlichen Institutionen
herbeiführen,
® den Einzelnen vor Eingriffen der
Staatsgewalt und anderen Mächten
schützen,
© die Bewältigung von Zukunftsauf-
gaben im Rahmen einer freiheitli-
chen und sozialgerechten Ordnung
sichern und
®@ gesellschaftliche Interessenskon-
flikte sozial gerecht entscheiden und
tatsächlich Chancengleichheit her-
beiführen.
Daher wäre erforderlich, daß sich der
zukünftige Jurist
@ Kenntnisse der Rechtsnormen
und'ihrer Interpretation sowie die ju-

ristische Arbeitstechnik aneignet,
® die Rechtswissenschaft als Teil
der Sozialwissenschaft begreift,
® die Normen im Zusammenhang
mit der gesellschaftlichen Wirklich-
keit auf wissenschaftlicher Grundla-
ge sieht,
© die politischen, ökonomischen,
sozialen und technologischen Vor-
aussetzungen und Folgen rechtli-

cher Regelungen erkennt und seine
Tätigkeit als politisch und soziale Ge-
staltung der Umwelt begreift.

V Die Spiel-und Bastelecke>$

Wir basteln uns ein ungeschriebenes Gesetz!

Diese Thesen als Grundlage der
zukünftigen JuristInnenausbildung
stießen auch im eherfortschrittlichen
Hessen auf erheblichen Widerstand,
und so scheiterte ein entsprechen-
der Gesetzentwurf vor allem an den
Standesvertretungen und der FDP-
Fraktion?®.

Einphasen-Modelle

Die unterschiedlichen Einphasen-
Modelle reihen sich nach inhaltli-

chen Kriterien in ein ‚Nord-Süd-Ge-
fälle‘ des Muts zum Experimentieren

ein?®. Auf der einen Seite die ,Südmo-
delle‘ — Augsburg, Bayreuth, Kon-

stanz, Trier —, denen es vor allem auf

eine organisatorische Umgestal-
tung, Verkürzung und Schwerpunkt-
bildung innerhalb des Studiums und
der Referendarzeit ankam: die tech-
nokratische Version; aufderanderen

Seite die ‚Nordmodelle‘ — Bremen,
Hamburg, Hannover— für die eine in-
haltliche Veränderung des Studiums
und das Ineinandergreifen von Theo-
rie und Praxis im Vordergrund stand:
die politisch motivierte, praxis- und
wissenschaftskritisch ausgerichtete
Version. In desem Schema wäre das
nordrhein-westfälische Einphasen-
Modell (der eher konservativen Lan-
des-SPD an Rhein und Ruhr) in Bie-
lefeld als ‚nördliches Südmodell'ein-
zuordnen. Nicht alle Einphasen-Mo-
delle können und brauchen einzeln

beschrieben werden, daher sollen
am Beispiel von Bremen und Augs-

burg — dem Gegensatzpaar in der
Modellfrage — die unterschiedlichen
Ausgangspunkte und Umsetzungs-
versuche der Einphasenausbildung
exemplarisch aufgezeigt werden?®.

Bremen — das Nord-
modell:

Der aufsehenerregendste einstufi-
ge Ausbildungsgang begann im WS
1971/72 an der neuen, politisch um-
strittenen Universität Bremen?'. Das

Bremer JAG, das erst am 1.Juli 1973
in Kraft trat, basierte auf Vorarbeiten
einer Sachverständigenkommission,
in der Hochschullehrer, Praktiker, Re-
ferendare und Studenten mitarbeite-

14 Grundsatzresolution aaO (Anm.12), 147

15 vgl. die Beispiele aus Frankfurt, Heidelberg

oder Hamburg, KJ 1969, 292, 41iff oder die

Diskussion der ‚Roten Robe‘-Redaktion (Zeit-

schrift des Südwestdeutschen Referendar-
verbandes) im Bundesjustizministerium, in:

Dokumentation der BReg aaO (Anm.5), 22ff;

Reformkonzept des Bundesreferendarver-

bandes, Berlin 1969, in: Loccumer Prot. 15,

1969, 114ff; Daum, RuP 1970, 73ff; weitere Ent-
würfe: RuP 1968, 45, 1969; 108ff, 1601

16 Deubner,JuS 1969, 98; Dietzel,ZRP 1968,72; .
ein Teil der Beiträge wurde dokumentiert in

Wassermann (Hg.) aaO (Anm.12)

17 Ramm, JuS 1968, 588
18 vgl. Ramm, Ju$ 1968, 588

19 Tagung „Reform der juristischen Ausbildung‘,

Loccumer Prot. 15, 1969

20 Loccumer Arbeitskreis zur Reform der Juri-
stenausbildung (Hg.), Neue Juristenausbil-

dung, 1970
aaO (Anm.20) S.12; vgl. dazu die grundsätzli-

che, sozialistisch orientierte Kritik von Fang-

mann, KJ 1969, 404
22 aaO (Anm.20) S.13

23 „In welcher Weise empfiehlt es sich, die Aus-

bildung der Juristen zu reformieren?“, Ver-

handlungen des 48. Dt. Juristentages, Mainz

1970; Gutachten von Oehler und Richter; Re-
ferate von Mühl und Rinken

24 vgl. Leitsätze der ASJ zur Reform der Juristen-

ausbildung (Entwurf), RuP 1970, 41, verab-

schiedet vom Bundesvorstand am 23.10.1971,
RuP 1972, 28; erläutert von,‚Ramm, RuP 1972,
71; ‚Münchener Modell‘ des „Bundesarbeits-
kreis Christlich-Demokratischer Juristen“

und „Arbeitskreis Juristen der Christlich-So-
zialen-Union“,April 1970; vgl.Rinken 1977, 24ff

m.w.N.; vgl. auch Dt. Studenten-Union, Vor-

stellungen und Vorschläge zur Reform der Ju-

ristenausbildung, Bonn 1970

25 vgl. Bull, JuS 1974, 266; zum schleswig-hol-

steinischen Modell: Justizministerium des
Landes Schleswig-Holstein (Hg.), Einstufige

Juristenausbildung, 1972

26 Püttner, in Gutjahr-Löser (Hg.), Neues Recht
durch neue Richter?, 1975, 84

27 zum ganzen Püttner aaO (Anm.26), 77ff; Voe-

geli aaO (Anm.1), 108ff :

28 Voegeli aaO (Anm.1),1Fn2

29 Rueß aaO (Anm.1), 270ff
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ten. Die wichtigsten Grundsätze der
Bremer einstufigen JuristInnenaus-
bildung waren:
® Befähigung der JuristiInnen zu ei-
ner Berufspraxis, die in der sich wan-
delnden Gesellschaft dem Anspruch
einer rechtsstaatlichen, demokrati-
schen und sozialstaatlichen Verfas-
sung genüge
© Integration von theoretischer und
praktischer Ausbildung durch eine
institutionell vermittelte Durchdrin-
gung beider „Ausbildungsstellen“
@ Einbeziehung der für die Berufs-
praxis bedeutsamen Ergebnisse der
Sozialwissenschaften
@® Gruppenarbeit und Förderung
des Selbststudiums durch geeignete
Studienmaterialien im Vordergrund
der Ausbildungsdidaktik
® interdisziplinäre Besetzung des
Lehrkörpers.

Das JAG legte den Grundriß des
Ausbildungsganges fest und stellte
Lernzieibestimmungen für die ein-
zeinen Ausbildungsphasen auf, sah
aber keine Festlegung der Prüfungs-
kataloge oder detaillierte Stoffpläne
vor, um dem Experiment der Ausbil-
dungsreform nicht vorzugreifen. Die
Ausbildung begann mit einem ein-
jährigen integrierten sozialwissen-
schaftlichen Eingangsstudium, was
sich sowohl an JuristInnen als auch
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlerInnen richtete. Die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit stand im
Vordergrund. Allerdings verselb-
ständigten sich gegen Ende der Ex-
perimentierphase die einzelnen Stu-
diengänge wieder. Im daran an-
schließenden dreijährigen (ab WS
1983/1984 vierjährigen) Hauptstu-
dium | sollten die Kernmaterien des
Rechts vermittelt sowie sozialwis-
senschaftlich und methodenkritisch
aufgearbeitet werden. Zu diesem
Zeitpunkt fand auch das siebzehn-
monatige Hauptpraktikum statt
(Strafrechtspraktikum nach dem 4./
5.Semester und nach Ende des 6.
Semesters Zivil/Arbeitsrechts- so-
wie Rechtsanwalts- und Verwaltung-
spraktikum). Damit folgte Bremen
zwar einem sogenannten Intervallsy-
stem (Uni- und Praxisausbildung
wechselten sich ab), das Praktikum
wurde aber durch Begleitkurse er-
gänzt, die von Hochschullehrern und
Praktikern durchgeführt und in de-
nen die praktisch-juristische Ar-
beitsweise sowie die exemplari-
schen Rechtsfragen der jeweiligen
Ausbildungsstation erarbeitet wur-
den. Dann folgte mit einem sechsmo-
natigen Schwerpunktpraktikum das
zweijährige Hauptstudium II. Die in
bezug auf die Berufspraxis wichtigen
Rechtsgebiete (Arbeit/Wirtschaft,
Staat/Verwaltung, Sozialisation/Kri-
minalität/Resozialisierung) wurden

tung spezieller Rechtsmaterien an-
hand von Projekten (z.B. mit den Ti-
teln „Ökonomische Analyse der Ver-
tragshaftung‘“, „Öffentliche Verwal-
tung zwischen Herrschaft und Pro-
duktion‘“, „Alternativen zum Strafver-
fahren“) behandelt. So sollte der Ver-
such gemacht werden, die Fähigkeit
zu interdisziplinärer wissenschaftli-
cher Arbeit — in Ergänzung zum so-
zialwissenschaftlichen Eingangs-
studium — weiterzuentwickeln, um
die geschichtlichen, geselischaftli-
chen und politischen Bedingungen
juristischer Problemlösungen zu er-
kennen und rechtspolitische Vor-
schläge zu erarbeiten.

Das Prüfungswesen setzte sich
aus ausbildungsbegleitenden Lei-
stungskontrollen, die das erste juri-
stische Staatsexamen ersetzten,
und einer Abschlußprüfung zusam-
men. Eine Benotung erfolgte mit „be-
standen“ oder „nicht bestanden“. Die
Leistungskontrollen sollten nur wäh-
rend des Eingangsstudiums oder
des Hauptstudiums | absolviert und
konnten — versehen mit einem abge-
stuften Punktesystem — in den unter-
schiedlichsten Formen unter Einbe-
ziehung der Gruppenarbeit erbracht
werden (Protokoll oder didaktische
Bewertung einer Veranstaltung,The-
sen, Gutachten, Referat etc.). Die Ab-
schlußprüfung gliederte sich in die
sog. abgeschichtete Prüfung wäh-
rend der praktischen Ausbildung im
Hauptstudium I (Votum, Anklage-
schrift, Urteilsentwurf, Relation, Re-
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ferat etc.) und das Abschlußverfah-
ren über die Schwerpunktausbil-
dung im Hauptstudium Il, das sich
aus der Anfertigung einer wissen-
schaftlichen Arbeit, ihrer Verteidi-
gung und einer exemplarischen
mündlichen Prüfung zusammen-
setzte. Das Abschlußverfahren wur-
de von einer Prüfungskommission
abgenommen, die sich aus Hoch-
schullehrern, Praktikern und Stu-
denten oder Referendaren mit bera-
tender Stimme zusammensetzte.
Das die Ausbildung begleitende und
überwachende Ausbildungs- und
Prüfungsamt war ebenfalls mit Ver-
tretern dieser Gruppen besetzt.

Augsburg - das Südmodell:

Das Konzept der in Augsburg
durchgeführten einphasigen Juri-
stInnenausbildung” geht auf das so-
genannte ‚Münchner Modell‘ zurück,
das vom ‚Bundesarbeitskreis Christ-
lich-Demokratischer Juristen‘ und
vom ‚Arbeitskreis Juristen in der
Christlich-Sozialen-Union‘ erarbei-
tet wurde. Danach sollte Ziel der Aus-
bildung der dem Recht verpflichtete
Volljurist sein, der aufgrund der er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkei-
ten in der Lage sei, in der Rechtspra-
xis (soweit erforderlich nach einer
Einarbeitung) eigenverantwortlich
tätig zu sein und den vielseitigen
wechselnden Anforderungen der
Gesellschaft gerecht werden könne.
Das Berufsbild des Juristen sei
durch die juristischen Gebiete be-
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stimmt und auf ihnen läge der
Schwerpunkt der Ausbildung, auch
wenn mit den Nachbargebieten mehr
vertraut gemacht werden müsse.

Im 3-jährigen Grundstudium soll-
ten die grundlegenden Rechtskennt-
nisse durch Konzentration auf die
Kerngebiete des Rechts und die Be-
sonderheiten der juristischen Ar-
beitsweise vermittelt werden. Die Zu-
sammenhänge mit den Nachbarwis-
senschaften sollten aufgezeigt und
ein Orientierungswissen vermittelt
werden. Während des Grundstu-
diums erfolgte ein neunmonatiges
Pflichtpraktikum bei der Justiz, nach
dem Grundstudium ein sechsmona-
tiges bei der Verwaltung. Das daran
anschließende Integrativstudium
von einem Trimester sollte der Vertie-
fung der erworbenen Kenntnisse
dienen und auf die Zwischenprüfung
nach knapp vier Jahren vorbereiten.
Sie bezog sich als universitäre Prü-
fung auf die Prüfungsfächer des übli-
chen ersten juristischen Staatsexa-
mens und auf umfassende Kenntnis-
se in weiteren Rechtsgebieten (Ver-
fahrensrecht, Zwangsvollstreckung,
Steuerrecht etc.) sowie auf die nach-
barwissenschaftlichen Bezüge. Im
darauffolgenden Spezialstudium
von einem Jahr folgte die Vertiefung
der Kernfächer (Zivilrecht, Strafrecht
und Öffentliches Recht) und das Ein-
arbeiten in einen Teilbereich der juri-
stischen Ausbildung (Justiz, Verwal-
tung, Wirtschaft/Finanzen oder Ar-
beits- und Sozialrecht) einschließ-
lich der Nachbarwissenschaften. Im
übrigen sollte sich der Student einen
Einblick in Rechtsinformatik und
EDV verschaffen. Es folgte ein drei-
monatiges Pflichtpraktikum beim
Rechtsanwalt und ein ebenfalls drei-
monatiges Pflichtwahlpraktikum so-
wie ein weiteres Integrativstudium
von einem Trimester.

Als Lehr- und Lernformen wurden
nach wie vor nurVorlesungen und Ar-
beitsgemeinschaften angestrebt. Ei-

ne Leistungsüberprüfung erfolgte
während des Grundstudiums in
Form von Übungs- und Seminar-
scheinen und in der Zwischen- und
Abschlußprüfung (11 Klausuren, da-
von eine aus dem Strafrecht und drei
aus dem Schwerpunktbereich) so-
wie in den die Praktika begleitenden
Arbeitsgemeinschaften durch Auf-
sichtsarbeiten und eine mündliche
Prüfung.

Die Universität war für die universi-
täre, die staatlichen Behörden für die
praktische Ausbildung verantwort-
lich und prüfungsberechtigt.

Das Ende

Bald stellte sich heraus, daß die
zehnjährige Experimentierphase bis

1981 als Erfahrungsgrundlage nicht
ausreichte, weil innerhalb dieser Zeit
nur wenige Absolventinnen die ein-

phasige Ausbildung bis zum Ab-
schluß durchlaufen hatten. Daher lei-
tete die Bundesregierung 1979 dem
Bundesrat einen Gesetzentwurf zu?®,
um die Experimentierphase um wei-

tere fünf Jahre zu verlängern. Dem
wollte der inzwischen CDU/CSU-do-
minierte Bundesrat nicht zustimmen.
Sein Ziei war die (Wieder-)Verein-

heitlichung der Juristinnenausbil-

dung, statt durch eine Verlängerung
der Experimentierphase deren Zer-

splitterung weiterzu verfestigen—die
die CDU/CSU freilich selbst am
stärksten betrieb: die Absolventin-
nen des Bremer Modells wurden ge-
nerell nicht mehr in den Staatsdienst
der süddeutschen Länder übernom-

men. Nach Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses kam es 1980 zu
dem Kompromiß, die Experimentier-
phase um drei Jahre bis einschließ-
lich 1984 zu verlängern*®.

Im Frühjahr 1983 änderte sich die
politische Landschaft in Bonn: die
CDU/CSU/FDP-Koalition übernahm
die Regierung. 1984 lagen dem Bun-
destag drei verschiedene Gesetz-
entwürfe zur ‚Reform‘ der Juristen-
ausbildung zur Entscheidung vor.

Die SPD°® orientierte sich am Sog.

sollte mit jeweils aufeinander abge-
stimmten Phasen des Studiums und
der Praxis in eine Grund-und
Schwerpunktausbildung gegliedert
werden. Die Grundausbildung um-
faßte ein Studium von drei Jahren
und eine zweijährige Praxisausbil-
dung, die Schwerpunktausbildung
ein einjähriges Studium und eine
halbjährige Praxisausbildung. Eine
Zwischenprüfung solite eine frühzei-

tige Orientierung über die Berufseig-
nung ermöglichen. Am Ende der
Grund- und der Schwerpunktausbil-
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dung sollte jeweils ein Teil der Ab-
schlußprüfung erfolgen. Damit wären
— ganz nach Bielefelder Tradition —
hochgesteckte Reformziele in starre
Formen umgesetzt und durch Kom-
promisse verwässert worden.

Die Fraktion der Grünen°® schlug
vor, die einphasige Juristenausbil-
dung im Sinne der förderalistischen
Vielfalt als gieichberechtigt neben
der zweiphasigen Ausbildung zuzu-

lassen, um dann nach Ausbildung
der geburtenstarken Jahrgänge auf
der Grundlage wirklich fundierter Er-
fahrungen zu prüfen, ob eine Verein-
heitlichung notwendig ist.

Der Regierungsentwurf”, der zu
der heutigen Fassung des DRiG führ-
te, ging auf die Erfahrungen aus den
Einphasen-Modellen erst gar nicht
ein, da es ihm vor allem darauf an-
kam, diese möglichst schnell verges-
sen zu machen. Die Untersuchung-
sergebnisse der die Einphasenaus-
bildung begleitenden Zentralen For-
schungsgruppe®® wurden ohnehin
nicht verwertet.

ceterum censeo:...

War die einphasige Ausbildung nur
ein ‚Zwischenspiel‘”, das mit Aus-
scheiden der letzten Absolventinnen
1991 endgültig der Vergessenheit an-
heimgegeben wird? War es nur ein

einphasiges Experiment, dem keine

Aus- und erst recht keine Verwer-
tungsphase folgt? Beides wäre fatal
und würde dem, was in naher Zukunft
folgen soll — ob Konsolidierung, Mo-
dernisierung oder gar Reform — wie-
derum nur einen Übergangsstatus

zuweisen: Solange die richtigen Fra-

gen an eine Ausbildungsreform nicht
beantwortet und die Antworten nicht
in die Praxis umgesetzt werden,

bleibt die Forderung nach einer
grundlegenden Reform der juristi-
schen Ausbildung aktuell.

Wir wollen abschließend zu fünf
zentralen Aspekten der Debatte um
die Einphasenausbildung, die auch
für die aktuelle und zukünftige Re-
formdiskussion von Bedeutung sind,

Stellung nehmen.“

32 Rinken aaO (Anm.30), 24ff
33 BT-Drs. 8/3301
34 BGBl 1,1451
35 BT-Drs. 10/213
36 8T-Drs. 10/1184
37 BT-Drs. 10/1108
38 Haag, in: Hassemer u.a. (Hg.), Juristenausbil-

dung zwischen Experiment und Tradition,

1986, 1if
39 v.Nieding, Berufschancen für Juristen, 3.Aufl.

1986, 36 :
40 Eith, ZRP 1982, 48; Warburg, in: 25 Jahre

BRAK, 1984, 121ff; Schmidt/Braun/Mögele,JZ

1984, 364ff; Brink, Berlit/Dreier und Fruth, KJ
1981,141,150,159; Voegeli aaO (Anm.1}; Rueß

aaO (Anm.t); Wassermann/Kirchner/Kröpil,
Das Recht der Juristenausbildung (Nds.),

1988, 9tf
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© Die  Theorie-Praxis-Integration
war einheitliches Ziel aller Modelle,
wurde jedoch ganz unterschiedlich
umgesetzt. Nur Hamburg vertrat ein
echtes ‚Integrationsmodell‘; in dem
Uni- und Praxisveranstaltungen par-
allel liefen.“

In allen anderen Modellen wech-
selten sich Studium und Praxis in
Phasen ab, differenziert nach Anzahl
und Länge. Das bloße Nacheinander
weniger Theorie- und Praxisphasen
wird nicht dem Reformanliegen ge-
recht, neben die notwendige Praxis-
orientierung der universitären Aus-
bildung zumindest gleichrangig die
kritische wissenschaftliche Durch-
dringung der Praxis zu stellen.” Das
juristische Studium soll nicht „zu-
rückfallen in den Status von Berufs-
schulen, geistigen Leibregimentern
oder akademischen Bergwerken“*?,
sondern die Grundlage bilden für die
ständige Neuorientierung der juristi-
schen Professionen und der Justiz
von unten her, für wissenschaftlich
fundierte soziale, libertäre, rechts-
staatliche und vor allem demokrati-
sche Impulse.Also nicht „Verpraxung
sans phrase‘, wie sie uns die letzten
SPD-Reformvorschläge beschert
hätten“. Daß die Umsetzung einer
konsequenten Theorie-Praxis-Inte-
gration organisatorische Probleme
bei der Neustrukturierung alt-herge-
brachter Praxis-Ausbildungs-Ge-
wohnheiten mit sich bringen mag*,
ist sicher ebenso richtig wie lösbar.

© Die Einbeziehung der Nachbar-
wissenschaften — je nach Stand-
punkt formuliert als Integration der
Sozialwissenschaften — war und ist
das heißeste Eisen in der Reformde-
batte*. Für uns ist dieser Aspekt
auch heute, besser: gerade aus heu-
tiger Sicht mit Ambivalenzen be-
stückt. Die nach wie vor notwendige
Einbeziehung sozialwissenschaftli-
cher Erkenntnisse in die juristische
Ausbildung” bringt — konsequent
betrieben — Probleme mit sich: Wie
ist die zwangsläufige Ausweitung
des Lehrstoffes zu verhindern? Soll
die Schwierigkeit juristischer Dog-
matik noch durch zusätzliche sozial-
wissenschaftliche Methodik gestei-

gert werden? Kann man den Studie-
renden zumuten, in den ohnehin be-
lastenden Prüfungen auch noch
nachbarwissenschaftliche Erkennt-
nisse reproduzieren zu müssen?
Setzt das rechtswissenschaftliche
Studium sozialwissenschaftliche
Kenntnisse voraus, oder umgekehrt
...2%® Es ist schon schwer genug, ‚gu-
te‘ JuristInnen auszubilden: Sie kön-
nen nicht zugleich auch noch gute
SoziologInnen, PsychologiInnen, Po-
litologInnen etc. sein. Vielleicht ist
jenseits aller didaktischen I!ntegra-
tionsmodelle die naive Forderung zu
erheben, die gesamte Ausbildung —
ob im Grundstudium, in einer Vertie-
fungsphase oder in der Praxis—-müs-
se die jeweils relevanten sozialwis-
senschaftlichen Erkenntnisse
selbstverständlich miteinbeziehen.
Notwendig ist ein dauernder Prozeß
konstruktiver Auseinandersetzung
mit dem Lehrkörper, mit den Prakti-
kern, mit anderen Disziplinen. Hier ist
womöglich bereits mehr erreicht, als
man wahrhaben will“. Andererseits
ist die Gefahr des ‚mit allen sozialwis-
senschaftlichen Wassern gewa-
schenen Justiztechnokraten‘ nicht
zu unterschätzen®”.

® Die Didaktik derjuristischen Aus-
bildung liegt nach wie vor im Argen.
Hier haben die Einphasenmodelle
wertvolle Anstöße geliefert: Vorle-
sungen sind durchaus durch andere
Veranstaltungsformen zu ersetzen,
jedenfalls könnten sie didaktisch ef-
fektiviert werden.°' Ganz wichtig ist
die Schwerpunktbildung, die übri-
gens nicht automatisch zu verfrühter
Spezialisierung führen muß (aber
kann). Gerade in derVertiefung eines
juristischen Teilaspekts liegt die
Chance wirksamer Theorie-Praxis-
Integration, der Einbeziehung rele-
vanter Nachbarwissenschaften und
das Feld für neue didaktische For-
men: Projektstudium, exemplari-
sches Lernen, Gruppenarbeit... Frei-
lich muß davor gewarnt werden, jegli-
che Reformforderungen auf eine et-
waige Vertiefungsphase zu verschie-

en.
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len tatsächlich geleistet wurde, ist
grundsätzlich zu begrüßen. Die weit-
gehende Verschulung, die v.a. in den
Südmodellen damit einher ging, ist
jedoch als aufgedrängte Fürsorge
abzulehnen. Es muß den Studieren-
den überlassen bleiben, ob sie
schnell fertig werden wollen — wozu
sie allerdings eine realistische Chan-
ce brauchen — oder mit akademi-
scher Muße an die Rechtswissen-
schaften und ihre nachbarwissen-
schaftlichen Bezüge herangehen.

PH Prüfungsamt Diplom/ Promat ion

PH Praktikumsbüro

PH FBI Dekanat

"Rechtswissonschaft Dekanat,
Fachschaft, Studienberatung

PPP_ Experimentelle Psychologie

PPP_ Prüfungsamt

r
4

)
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© Das Prüfungswesen kann wert-
volle Impulse aus den einphasigen
Ausbildungsmodellen aufnehmen.
Zwei Staatsprüfungen, die alle juri-
stischen Teilgebiete umfassen, sind
absurd. Eine Abschlußprüfung reicht
vollkommen, über deren Inhalt wäre
trefflich zu streiten?®, auch über die
Möglichkeit, diese Abschlußprüfung
aufzuteilen und vor einer Schwer-
punktphase ganze Themenbereiche
(Zivilrecht, Strafrecht ...) vollständig
‚abzuschichten‘®. Die Einrichtung
von Zwischenprüfungen ist sicher
als Irrweg der Einphasenausbildung
anzusehen; über sinnvolle studien-
begleitende Leistungskontrollen —
nicht das, was zur Zeit als Farce an-
geboten wird — wäre etwa auf der
Grundlage der Bremer Erfahrungen
nachzudenken.

Es gibt viel zu lernen von den Ein-
phasen-Modellen — packen wir‘s an!
Helmut Pollähne und Birgit Paetow-
Thöne sind wissenschaftliche Mitar-
beiter an der Universität Bielefeld

41 Rueß aaO (Anm.1), 139ff
42 Hart, KJ 1980, 420
43 Wiethölter, KritV 1986, 36
44 Wiethölter, KritV 1986, 34
45 vgl. Eith, ZRP 1982, 48f
46 RueßaaO (Anm.1),124,252,272ff; VoegeliaaO

(Anm.i), 55; Wassermann/Kirchner/Kröpil
aaO (Anm.40), 11

47 vgl. Joerges,ZRP 1982, 96 m.Anm. Lautmann/
Schumann, ZRP 1982, 160

48 Warburg aaO (Anm.40), 132; Hart, KJ 1980,
420

49 Wiethölter, KritV 1986, 35
50 vgl. den Beitrag von Maitra in diesem Heft
51 vgl.VoegeliaaO (Anm.1),81ff; Schmidt/Braun/

Mögele,JZ 1984, 368
52 Warburg aaO (Anm.40), 131
53 Rueß aaO (Anm.1), 128ff, 259, 279
54 Schmidt/Braun/Mögele,JZ 1984, 369
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Von Richtern, bösen Buben und
der Mär von den Sozial-
wissenschaften im Recht

Dilip D. Maitra

Es war einmal — ein Richter. Der litt
gar sehr unter dem bösen Worte
„Klassenjustiz“ mit dem böse Men-
schen, Reformer genannt, dem Lan-
de und seiner Justiz zu schaffen
machten. Da es in jener Zeit keinen
König mehr gab, der mit Zensur, Hen-
ker, Bütteln und Schergen dem üblen
Treiben hätte Einhalt bieten können,
war groß die Not und viele gab es, die
auf Abhilfe sannen. Eines garst’gen
Tages litt der Richter besonders,
denn in einer rechtssoziologischen
Schrift der Schurken las er gar drei-
ste Worte über „Bevölkerung und
Recht in diesem unserem Lande“.
Da sprach er zu sich selbst: „Man
muß die Buben mit ihren eigenen
Waffen schlagen. Wohlan, frisch ans
Werk und ein Schuft, wer Übles dabei
denkt!“ Sprach’s und verfaßte selbst
eine Schrift, worin er in trefflichen
Worten dem geneigten Publikum an-
hand der genannten Untersuchung
zu zeigen wußte, daß das Volk, ja,
selbst der Pöbel, seine Justiz heiß
und innig liebte, die Rede von der
„Klassenjustiz“ also nichts als eine
schändliche Lüge sei?. Dies getan,
ließ er sich von seinem braven Weibe

auftischen, daß es eine Art hatte, ließ
den lieben Gott einen guten Mann
sein und harrte vergnügt der Dinge,

die da kommen sollten. Doch welch

ein böses Erwachen, als der arme
Richter erfahren mußte, daß die Bö-
sewichter, statt in blankes Entsetzen,
Zittern und Zagen zu verfallen, in gro-
Bes Hohngelächter ausgebrochen
waren’.

Was hatte dieser wack’re Mann
wohl falsch gemacht?

Ich will’s Euch sagen, liebe Kinder! Er
hatte bei seiner Sekundäranalyse
die Regeln einer ihm fremden Kunst,
der Soziologie, gröblichst mißachtet.
Denn von „Signifikanz“, „Indikatoren“,

„Validität“ und „Entität“ hatte derarme
Jurist in seinem Leben noch nichts
gehört.

Nicht erst seit dieser schönen Zeit
gelten die Sozialwissenschaften als
eher linke Domäne, so daß es nicht
wunder nimmt, daß vor allem Linke
eine „Integration der Sozialwissen-
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schaften“in Rechtswissenschaft und
juristische Ausbildung fordern, wo-
hingegen Konservative dafür in der
Regel weniger zu begeistern sind.
Dem Ruf nach „mehr sozialwissen-
schaftlicher Kompetenz“ der Juri-
stInnen meint man sich denn auch
kaum verschließen zu können, wenn
man zum Beispiel sieht, wie in der
Diskussion um AIDS und Recht man-
che Rechtswissenschaftlerihr Credo
„Viel Strafe nutzt viel!“ als Präven-
tionsstrategie verkaufen.

Mir erscheint es dennoch recht
fraglich, ob die oft umstandslos auf
die Reformwunschlist gesetzte „Inte-
gration der Sozialwissenschaften"
so eine fortschrittliche Sache ist.
Wollen wir wirklich neben dem „veni-
re contra factum proprium“ und der-
gleichen noch „Validität“ und „Enti-
tät“?

Angesichts der Stoffülle unseres
Faches kann der Einbezug der So-
zialwissenschaften schwerlich ein
besonders umfassender sein.Mit der
blanken Forderung und ihrer Durch-
setzung ist daher wenig gewonnen.
Was soll ein Pflichtschein in Soziolo-
gie, Politikwissenschaft oder Psy-
chologie? Eine lästige Pflichtübung
mehr, ein Schein, nebenbei erschla-
gen, der wenig Verständnis für das
fremde Fach bringt, schon weil er —
wie zum Beispiel der „Außerrechtli-
che“ an der FU Berlin — mit Vorliebe
an der eigenen Fakultät gemacht
wird, bestenfalls also „außerrechtli-
che Bezüge“ aufweist. Das schlimm-
ste wären auf JuristInnen zuge-
schnittene Kurse mit Titeln wie „So-
ziologie für Juristen“ Dort wäre
Schmalspur Lehrmeister, nicht Me-
thode, sondern Faktenwissen würde
hier erlernt. In solchem Rahmen kann
die „progressive Essenz“ der Sozial-
wissenschaften, die kritische Ein-
sicht in gesellschaftliche Verhältnis-
se schwerlich vermittelt werden, also
auch nicht eine Relativierung juristi-
scher Kategorien, die Erfahrung ihrer
gesellschaftlichen Voraussetzun-
gen. Nicht ein Verlangen, sich selbst
ein Urteil zu bilden, wäre Resultat,
sondern eine auf Halbwissen ge-
gründete Urteilsbereitschaft. Unser
Richter hätte sich mit solcher Vorbil-
dung vielleicht nicht blamiert, doch
kann es uns wirklich um derlei Erfolg
gehen?

Und prinzipieller: Wer sagt denn,

daß die Sozialwissenschaften
schlechthin einen emanzipativen
Gehalt haben? Der zynische Sozial-
technokrat, der, systemtheoretisch
geschult, die Sache nur am Laufen
halten will, ist er tatsächlich nur ein
Zerrbiid? Daß das sozialwissen-
schaftliche Wissen vom Menschen
eine Voraussetzung neuzeitlicher
Machtausübung ist, hat eindrucks-
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voll der französische Philosoph und
Historiker Michel Foucault gezeigt.
„Was die Richter durchsetzen, wenn
sie therapeutische Urteile’fällen und
‚Resozialisierungsstrafen’ verhän-
gen, ist“ Foucault zufolge, „die Öko-
nomie der Macht und nicht ihrer
Skrupel oder ihres Humanismus““.
Gegenstand gesellschaftlicher
Sanktions-, Kontroll- und Normie-
rungsgewalt sei der „erkennbare
Mensch (Seele, individualität, Be-
wußtsein, Gewissen, Verhalten ...)"?
als soziales Wesen.„In dem Maße, in
dem die Medizin,diePsychologie,die
Erziehung, die Fürsorge, die Sozial-
arbeit immer mehr Kontroll- und
Sanktionsgewalten übernehmen,
kann sich der Justizapparat seiner-
seits zunehmend medizinisieren,
psychologisieren, pädagogisieren“®,
so eine Folgerung Foucaults.

Sollte sich die Forderung nach „In-
tegration der Sozialwissenschaften
in die Rechtswissenschaft“ durch-
setzen, dann wohl vor allem mit dem
Argument, die Effektivität von Norm-
setzung und Normanwendung ließe
sich dadurch erhöhen. Per se enthält
die Forderung also nichts positives.
Leider ist es aber nicht so einfach,
daß deshalb sozialwissenschaftliche
Unbedarftheit als juristische Tugend
taugte.

Was bleibt?

Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann ... ? Vielleicht die Forderung,
daß es möglich sein muß, bei BAföG-
Bezug und Scheinanrechnung ein .
bis zwei Semester fachfremd zu stu-
dieren. Dann am ehesten wäre die
Möglichkeit eröffnet, eine andere
Denkweise kennenzulernen, einen
relativierenden Blick auf die eigene
Profession zu gewinnen, Denkfähig-
keit statt Denkverbote zu kultivieren.
Nicht durchsetzbar? Auf die Forde-
rung, noch mehr unverdaut Halbver-
standenes ins Kurzzeitgedächtnis
einpauken zu dürfen, können wir

dann aber auch beruhigt verzichten.
Dilip D. Maitra studiert Jura in Tübin-
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„Wie lebhaft ist in den letzten zwan-
zig Jahren über die Reform des juri-
stischen Studiums verhandelt wor-
den, wieviel hat man von Umänder-

ung der Lehrmethode, zweckmässi-
gerer Anleitung zur Praxis, verbes-
serter Examensvorbereitung ge-

schrieben und gesprochen —undwie
wenig hat sich tatsächlich verän-
dert!“

Ein für das Jurastudium offenbar
zeitlos zutreffendes Zitat und darum
auch nicht mehr so taufrisch, wie
man vielleicht annehmen möchte.
Tatsächlich stammt es von 1873.

Doch wie wenig hat sich seitdem
wirklich verändert? Mit Hilfe dieses
historischen Überblicks soll ver-

sucht werden, die Kontinuität in der
Ausbildung seit dem achtzehnten
Jahrhundert nachzuweisen und die

Wurzein der heutigen Ausbildung of-

fenzulegen.

Preußen: Dem Staate
verpflichtet

Noch immer ist die Ausbildung

stark an der Preußens angelehnt. Als
im Jahre 1793 die „Allgemeine Ge-

richtsordnung“ in Kraft trat, wurden
die Grundlagen der jetzigen Ausbil-

dung gelegt. In ihremIll. Teil, 4. Titel
wird die Trennung von Theorie und
Praxis festgelegt. Nach einem dfrei-

jährigen Universitätsstudium wurde
das erste Examen abgelegt. Nicht
unbedingt gute Leistungen waren
geforder, sondern beglaubigte
Zeugnisse des Fleisses und des
Wohlverhaltens.

Im Examen sollte derKandidatgute
natürliche Fähigkeiten,einegesunde
Beurteilungskraft sowie gründliche
und zusammenhängende Rechts-
kenntnisse nachweisen. Sollte dies
nicht der Fall sein, sollten „Leute, wel-
chen es an einem oder dem anderen
der (...) bemerkten Erfordernisse
mangelt, (...) ohne alle Nachsicht
oder übel angebrachtes Mitleiden
abgewiesen werden; weil es besser
ist, daß sie noch in Zeiten zu einem
anderen nützlichen Gewerbe grei-
fen“ So III, 4, 83.

Bestand der Kandidat das Examen,
wurde er zum Auskultator ernannt.
Die Ausbildung der Auskultatoren er-
folgte in der von der Justiz verwalte-
ten „Pflanzschule“. Seine Aufgabe
bestand hierim Lesen von Akten und
der Teilnahme an Beratungen und
Sitzungen. Des weiteren hatte er sich
im privaten Studium die Prozeßord-
nung anzueignen.

Während der gesamten Auskulta-
tur wurden über die Betroffenen so-
genannte „Conduitenlisten“ angefer-
tigt, die genaue Auskunft über ihr
dienstliches und außerdienstliches
Verhalten gaben. Diese waren dann
auch ständige Quelle der Unsicher-
heit, da sie geheim geführt wurden?

Nach Abschluß der einjährigen
Auskultatur erfolgte ein weiteres Ex-
amen, bestehend aus einer „Probe-
relation“ — einer schriftlichen Haus-
arbeit — und einer mündlichen Prü-
fung. Nach bestandener Prüfung und
nochmaliger Überprüfung des Le-
benswandels wurde der Kandidat
Referendar.

Im ca. vier Jahre dauernden Refe-
rendariat erlernte er die Praxis der
Rechtsanwendung anhand von Fäl-
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len und man eröffnete ihm die Mög-
lichkeit, in der Verwaltung tätig zu
werden. Im Anschluß daran erfolgte
die Vorstellung zur „Großen Staats-
prüfung“, welche zentral von der kö-
niglichen Intermediatkommission in
Berlin abgenommen wurde. Wieder-
um sollten nicht nur die Rechts-
kenntnisse, sondern auch „der ihm
beiwohnende Scharfsinn und (die)
Beurteilungskraft auf die Probe ge-
stellt werden‘

Wie gut oder auch schlecht das Er-
gebnis auch ausfiel, alle „Volljuristen“
durften darauf vertrauen, in den
Staatsdienst übernommen zu wer-
den; die Besten in der höher besol-
deten Verwaltung und die Erfolglo-
sen als Sekretäre, Archivare und in
der unteren Verwaltung.?

Schließlich sollte sich die Formung
und Erziehung der jungen Juristen in
einer über siebenjährigen Ausbil-
dung auch für den Staat rentieren,
hatte man sich doch durch starke
Praxisorientierung der Ausbildung
den überall einsetzbaren Generali-
sten herangezogen, der durch stän-
dige charakterliche Prüfung Staat
und König treu dienen würde.
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Recht

Geändert wurde die Ausbildung im
Jahre 1869 mit dem „Gesetz über die
juristischen Prüfungen und die Vor-
bereitung zum höheren Justizdien-
ste“. Die Anzahl der Examina wurde
auf zwei reduziert und das Ausbil-
dungsziel, die Befähigung zum Rich-
teramt, festgeschrieben. Mindeststu-
diendauer war weiterhin drei Jahre,
doch wurde die Theorie nun höher
gewichtet. Gleiches bestimmte das
„Gerichtsverfassungsgesetz“ von
1877, nach der Reichsgründung 1871,
erstmals reichsverbindlich, doch
blieb die Ausführung der Bestim-
mungen weiterhin Ländersache. Die
Lehre änderte sich erst mit der Ein-
führung des BGB grundlegend, da
das bürgerliche Recht nunmehr in
den Vordergrund rückte.‘

Das erste Staatsexamen gliederte
sich in eine Hausarbeit, vier Klausu-
ren und eine mündliche Prüfung. Das
Referendariat, das sich daran an-
schloß, erstreckte sich über zwei
Jahre, die bei Gerichten und Rechts-
anwälten abzuleisten waren, zum Teil
aber auch bei der Staatsanwalt-
schaft zugebracht werden konnten.

Weimar: Der Staat im Staat

Nach dem Zusammenbruch des
Kaiserreichs änderte sich an den Re-
gelungen für die Juristenausbildung
nichts, die Grundstrukturen blieben
erhalten. Damit war auch der Grund-
stein für das Verständnis der Juristen
für ihren Berufsstand gelegt: sie sa-
hen sich als elitär, feudal und militari-
stisch, wenn auch als unpolitisch an.®

Diese unpolitische Haltung schlägt

sich eindeutig in der Ungleichge-

wichtung der Rechtsprechung ge-.
gen politisch motivierte Taten nieder.

Wurden 1919 nach Auflösung der
Münchner Räterepublik 2210 Perso-
nen verurteilt, davon einer zum Tode,
erfolgte auf den „Kapp-Putsch“1920
gerade eine, obwohl die Putschisten
200 standrechtliche Erschießungen
vornahmen und die Republik nahezu
in den Bürgerkrieg stürzten. Wurde
bei den Räterepublikanern weitest-
gehend „ehrlose Gesinnung“ ange-
nommen, erkannte das Reichsge-
richt bei den Putschisten auf „un-
zweifelhaft edie Motive” und „selbst-
lose Vaterlandsliebe“® Unter diesen
Voraussetzungen ist auch Tuchols-
kys Anklage in „Deutsche Richter“zu
verstehen:

„Man sehe sich diese Richter an,
man höre diese Menschen sprechen,
und man wird finden, daß ganze Lite-
raturen umsonst geschrieben sind,
daß unsre Bäume nicht für sie blü-
hen, unser Gelächter nicht für sie
lacht, unsre Tränen nicht für sie flie-
Ben“

Ein Volk, ein Reich, eine
Ausbildung

Mit der Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten wurde die Ausbil-
dung zur reinen Reichssache. Die
„Justizausbildungsordnung“ von
1934 regelte Studium und Referen-

dariat in allen Details. Den Grund da-
für nennt Roland Freisler im Vorwort

eines JAD-Kommentars: „Der Natio-
nalsozialismus kann bei seiner orga-

nischen und daher klaren Betrach-
tungsweise des völkischen Lebens
auch der inneren Einstellung seiner
Juristen nicht neutral gegenüber ste-
hen ... Wir müssen uns bemühen, in
den Geist des neu erwachten Volkes,
dessen Glieder wir sind, einzudrin-
gen, um dadurch den festen Boden
zu gewinnen, der uns instand setzt,
auch bei der Erziehung derkommen-
den Generation erfolgreiche Werk-
zeuge des nationalsozialistischen
Volksgedankens zu sein.”
Diesem Ziel dienten die im Studium
immer wiederkehrende ideologische
Schulung und die Kasernierung der
Referendare in Gemeinschaftsla-
gern. Ansonsten hielt sich auch die
JAO an das alte preußische System.

Nach 1945: Zeit des Um-
bruchs, Zeit des
Aufbruchs?

Unter Anlehnung an die JAO erlie-
Ben die Oberlandesgerichtspräsi-
denten der Britischen Zone 1946 ei-

ne einheitliche Neufassung, die

durch Bekanntmachung des Zen-
traljustizamtes für die Britische Zone

am 29.8.1948 neu gefaßt wurde.°
Zwischen 1949 und 1951 erließen die
meisten Bundesländer Ausbildungs-
verordnungen, die sich jedoch wie-
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derum am preußisch-reichsdeut-
schen, dualistischen System orien-
tierten. Bundeseinheitlich wurde es
im Deutschen Richtergesetz von
1961 verankert. Die Diskussion über
ein wenn schon nicht besseres, so
doch zumindest anderes Studium,
mündeten 1972 in der Einführung ei-
ner zehnjährigen Experimentierpha-
se mit der „einphasigen Ausbildung‘,
die 1984 in aller Stille zu Grabe getra-
gen wurde. Die Novellierung des
DRiG 1984 brachte nur die Einfüh-
rung der „studienbegleitenden Lei-
stungskontrollen‘“, weiterhin Bestand
hat das Ausbildungsziel „Befähigung
zum Richteramt“ bei einer dreiein-
halbjährigen Studiendauer, einem
zweieinhalbjährigen Referendariat
und zwei Staatsexamina.

Die Vorteile dieser Ausbildungs-
form waren aus deutscher Sicht un-
übersehbar: Den im ganzen Recht
ausgebildeten Juristen, die Norm-
treue, die freie Berufswahl in allen ju-
ristischen Disziplinen usw. Doch
häufen sich in jüngster Zeit Stimmen,
die gerade diesen Umstand bekla-
gen. Die Stoffülle und die im Ver-
gleich mit dem europäischen Aus-
land überlangen Studienzeiten sind
hier Hauptangriffspunkte der tra-
dierten Ausbildung."

Eine Änderung unseres zweihun-
dertjährigen Ausbildungsmodells ist
absehbar und unvermeidlich. Ob da-
bei der Abschied vom Einheitsjuri-
sten mit einer damit verbundenen
Spezialisierung schon an den Uhni-
versitäten oder weiterhin der Gene-
ralist im Vordergrund steht, ist unklar.

Wünschenswert erscheint jedoch
die Abkehr vom alten preußischen
Ideal von der Verpflichtung dem
Staat gegenüber und eine Zuwen-
dung zu den tatsächlichen gesell-
schaftlichen Zuständen, eine Ausbil-
dung also, die weniger an Lehrplä-
nen als am Menschen orientiert ist.
Marc Lindenau studiert Jura in Bie-
lefeld
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